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Zusammenfassung: Juristische Mediendidaktik stellt die Frage nach Funktion und
Leistungsfähigkeit des Einsatzes konventioneller und digitaler Medien in rechtswis-
senschaftlichen Lehr-Lern-Situationen. Dieser Beitrag situiert juristische Mediendi-
daktik im Spannungsfeld allgemeiner Hochschuldidaktik, Mediendidaktik und des
Informationsdesigns. Er bringt eine Bestandsaufnahme typischer im Jurastudium
verwendeter Lehr- und Lernmedien und formuliert Forschungsfragen für eine wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit mediendidaktischen Aspekten der Juristen-
ausbildung.

Lehr- und Lernmedien als fachdidaktisches Thema

Der allgemeine hochschuldidaktische Diskurs ist seit jeher differenziert und zerfällt
in Teildiskurse, die untereinander mehr oder weniger stark verbunden sind. Dazu
zählen zum Beispiel Diskurse, die sich unmittelbar auf die methodische Gestaltung
von Lehrveranstaltungen beziehen1 und solche, die Prüfungen und Prüfungsfor-
schung zum Gegenstand haben.2 Dazu zählen, eher in zweiter Reihe, auch Überle-
gungen zu Beratung und Begleitung von Studierenden3 ebenso wie instrumentelle
Fragen, etwa von Lern- und Lektürestrategien.4 Diese und weitere Teildiskurse
spiegeln sich in hochschulfachdidaktischen Überlegungen einzelner Fächer,5 die mit
dem allgemeinen hochschuldidaktischen Diskurs teilkongruent sind. Die hoch-
schulfachdidaktischen Bemühungen, die vor allem in der Medizin, den Ingenieur-
wissenschaften sowie der Theologie vergleichsweise fortgeschritten sind, haben
Anteil am allgemeinen hochschuldidaktischen Diskurs, indem sie ihn spezifizieren
und an die Fachgegenstände, die Lehrformate und die Studienziele anpassen und
fortentwickeln. Die fachdidaktische Perspektive kann dabei naturgemäß Themen
des allgemeinen hochschuldidaktischen Diskurses vertiefen, andere eher vernach-
lässigen und eigene Themen identifizieren und bearbeiten.

Im Zentrum hochschul- und hochschulfachdidaktischer Bemühungen steht die Ge-
staltung und Strukturierung von Lehr-Lernprozessen, die bei aller Verschiedenheit
oft mehr Gemeinsamkeiten aufweisen, als eine fachwissenschaftlich befangene Per-

A.

* Prof. Dr. Julian Krüper, Ruhr-Universität Bochum.
1 S. etwa Albrecht, in: Brockmann/Dietrich et al. (Hrsg.), S. 79 (80 f.) zum Verhältnis von Methode

und Didaktik; aus der rechtskundlichen Perspektive Sandmann, Didaktik der Rechtskunde, S. 218 ff.
2 Aus der rechtswissenschaftlichen Fachdidaktik Brockmann/Pilniok (Hrsg.), Prüfen in der Rechtswis-

senschaft, passim.
3 S. die Beiträge bei Wildt/Szczyrba/Wildt (Hrsg.), passim.
4 Zum Beispiel zur sog. SQ3R-Methode Robinson, Effective Study, passim.
5 Zur Medizindidaktik s. etwa Fabry, in: ZDRW 2016, S. 136 ff.; ders., Medizindidaktik, passim.
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spektive nahelegen mag. Zugleich bestehen, etwa zwischen den „zwei Kulturen“6

der Geistes- und Naturwissenschaften, aber auch innerhalb der einzelnen Wissen-
schaftskulturen, augenfällige Unterschiede, zum Teil, was die Lehrformate betrifft,7

aber auch, was die Medien betrifft, die integraler Bestandteil aller Lehr- und Lern-
prozesse sind. In dem Maße, in dem in der Universität das Prinzip der Vermittlung
durch Oration – „Vorlesung“ – als gegenstandstragendem Medium an Bedeutung
verloren hat, haben zunächst körperliche, mittlerweile auch unkörperliche Medien
als Träger des Sachgegenstandes des jeweiligen Faches an Bedeutung gewonnen –
die damit verbundene Funktionsverschiebung der Präsenzlehre ist, erstaunlich ge-
nug, bis dato nicht vertieft erörtert und realisiert worden. Medien spielen also in
der ein oder anderen Weise eine Rolle in der Gestaltung und Durchführung von
Lehr-Lernprozessen. Damit wird Mediendidaktik ein Thema sowohl des allgemei-
nen hochschuldidaktischen Diskurses, wie auch der Fachdidaktiken. Es lässt sich
also sagen: Juristische Mediendidaktik wird zu einem Thema.

Umfassend verstanden und angelegt ist juristische Mediendidaktik bis dato als Ge-
genstand des fachdidaktischen Diskurses kaum identifiziert worden,8 freilich mit
einer großen Ausnahme: Wie andere Fächer hat auch die Rechtswissenschaft in
den vergangenen Jahren dem Thema des E-Learning bzw. der Digitalisierung der
Lehre und des Rechts bisweilen euphorische Aufmerksamkeit geschenkt.9 Ohnehin
ist E-Learning ein Mega-Thema des hochschuldidaktischen Diskurses. Das ist, wie-
wohl von modischen Anwandlungen nicht frei, richtig und wichtig, Chancen und
Herausforderungen der Digitalisierung sind auch in der Lehre immens. Zugleich ist
damit aber zum einen nur ein Teilaspekt juristischer Mediendidaktik angesprochen
und zum anderen die Gefahr verbunden, den zweiten Schritt vor dem ersten zu
tun. Eine Kopplung nicht nur des E-Learning-Diskurses mit den Grundfragen der
rechtswissenschaftlichen Fachdidaktik einerseits sowie den starken wissenschafts-
theoretischen Anstrengungen der jüngeren rechtswissenschaftlichen Literatur ande-
rerseits,10 steht noch aus. Dieser Beitrag spart Fragen des E-Learning – die gerade
auch in dieser Zeitschrift rege erörtert werden – bewusst aus, um den Blick auf all-
gemeinere und andere Fragen der juristischen Mediendidaktik zu lenken. Er wird
daher Kontexte, Gegenstände und Forschungsfragen einer juristischen Mediendi-
daktik skizzieren und Anregungen zu einer vertieften fachdidaktischen Auseinan-
dersetzung mit Medien in juristischen Lehr-Lernprozessen geben. Dazu wird zu-
nächst der Bezugsrahmen einer juristischen Mediendidaktik erörtert (B.). Darauf
folgt eine Bestandsaufnahme zu Medien im aktuellen juristischen Lehr-Lernbetrieb

6 Snow, Die zwei Kulturen, passim.
7 Haug, Labordidaktik für Hochschulen, zu einem spezifischen didaktischen Format der Naturwissen-

schaften, passim.
8 S. aber etwa Schlieffen, in: Griebel/Gröblinghoff (Hrsg.), S. 59 (60).
9 Überblick etwa bei Hilgendorf, in: Brockmann/Dietrich et al. (Hrsg.), S. 171 ff.; Sutter/Schärtl, in:

ZDRW 2015, S. 239 ff.; Beurskens, in: ZDRW 2016, S. 1 ff.; Sutter, in: ZDRW 2016, S. 44 ff.; Kaul-
bach, in: ZDRW 2016, S. 88 ff.

10 S. etwa Jestaedt/Lepsius (Hrsg.), Funke/Lüdemann (Hrsg.) sowie Hilgendorf/Schulze-Fielitz (Hrsg.),
jeweils passim.
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(C.) sowie Überlegungen zu Forschungsfragestellungen einer juristischen Medien-
didaktik (D.). Eine Zusammenfassung beschließt den Beitrag (E.).

Bezugsrahmen juristischer Mediendidaktik

Juristische Mediendidaktik ist eine Querschnittsdisziplin, in die verschiedene The-
men hineinspielen, die einerseits den Gegenstand der juristischen Mediendidaktik
mitkonstituieren, andererseits für rechtswissenschaftlich spezifizierte Fragestellun-
gen einen Bezugs- und Reflexionsrahmen bilden.

Informationsdesign

Juristische Mediendidaktik fragt, in welcher Weise, mit welchen Mitteln und zu
welchen Zwecken juristisches Wissen und juristische Methoden in rechtswissen-
schaftlichen Studiengängen aufbereitet und präsentiert werden, welche Rolle Medi-
en also in juristischen Lehr-Lernprozessen spielen – können und sollen.11 Es geht
also um Wissens- bzw. Informationsrepräsentation in einem zugleich akademi-
schen und pädagogischen Kontext. Sachlich ist damit das Feld des Informationsde-
signs angesprochen, das auf seiner praktischen Seite die tatsächliche Gestaltung
von Medien, auf seiner theoretischen Seite die Ziele einer bestimmten Medienge-
staltung in den Blick nimmt.12

Die Anwendungsbereiche des Informationsdesigns sind vielfältig und haben mit
der Gestaltung von Lehr- und Lernmaterialien teils nur geringe Berührung, denkt
man etwa an Fragen des sog. Corporate Designs, des Ausstellungs- oder Soundde-
signs. Engere Berührung gibt es indes in den Bereichen des Textdesigns, insbeson-
dere, wo dieses als Kombination sprachlicher und visueller Gestaltung eines Textes
verstanden wird.13 Auch Strategien zur Visualisierung von Strukturen, Prozessen
oder Daten können hochschulfachdidaktisch relevant sein.14 Während der Hinweis
auf die notwendige sprachliche Gestaltung eines Textes in einer Disziplin wie der
Rechtswissenschaft unmittelbar Fachsprachlichkeitsvorbehalte evozieren wird,
wird der Hinweis auf die visuelle Gestaltung von Texten im Regelfall als gegen-
standsinadäquat abqualifiziert werden. Die Gestaltung visueller Oberflächen
scheint eben als genau das, nämlich oberflächlich und damit schlechthin als wis-
senschaftsinadäquat. Dass vom Standpunkt der Informationspsychologie die gute
Gestaltung von Texten, zu der auch die passende Verzahnung von Texten und visu-
ellen Elementen zählt,15 die Informationsbearbeitung fördert, sollte in einem Studi-
engang wie der Rechtswissenschaft, deren spezifischer Anspruch sich nicht zuletzt

B.

I.

11 Zum Gegenstand der Mediendidaktik Toman, Medien im Unterricht, S. 54 f.
12 Vgl. etwa Ebl/Reiterer/Stephan/Tissen (Hrsg.), Knowledge Media Design, die theoretische von me-

thodischen und praktischen Fragestellungen unterscheiden; anwendungsorientierter dagegen Weber
(Hrsg.), Kompendium Informationsdesign sowie Stapelkamp, Informationsvisualisierung, passim.

13 Weber, in: dies., Kompendium Informationsdesign, S. 194.
14 S. etwa Holzer, in: Brockmann/Dietrich et al. (Hrsg.), S. 155 ff.
15 Mangold, in: Weber (Hrsg.), Kompendium Informationsdesign, S. 259.
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durch die Masse des zu beherrschenden Stoffes ergibt, indes nicht vorschnell abge-
tan werden.

Informationsdesign befasst sich auch mit der symbolischen Visualisierung von In-
formationen. Die starke Textdominanz im Recht und der Rechtswissenschaft
scheint sich Strategien gezielter Visualisierung auf den ersten Blick zu entziehen, je-
denfalls entspricht sie in der Breite nicht der Fachkultur.16 Dabei mag die Textori-
entierung zu dem Fehlschluss verleiten, dass es den Gegenständen des rechtswis-
senschaftlichen Studiums bereits per se an Symbolisierungsfähigkeit fehle. Wäh-
rend das für die Herstellung der juristischen Entscheidung, wo diese – wie etwa im
öffentlichen Recht häufig – eine Abwägungsentscheidung ist, einigermaßen zutref-
fend sein dürfte, gilt dies für zahlreiche Dogmen, Strukturen und Prozesse des
Rechts und der Rechtsordnung erkennbar nicht.17

Ein für die Gestaltung wissenschaftlicher Lehr-Lernmaterialien wichtiger Punkt,
der Informationsdesign aus dem Blickfeld der Lehrenden rückt, liegt in der Unter-
scheidung von Informationen einerseits und Wissen andererseits. Wo Informatio-
nen als kontextlose und vereinzelte Daten verstanden werden, ist Wissen geordnet
und im Hinblick auf einen bestimmten Aspekt kontextualisiert. Wissen ist daher
gegenüber Informationen komplexer. Mit dem Zugewinn an Komplexität der zu
repräsentierenden Ordnung wird auch ihre Repräsentation, das Wissensdesign
selbst, komplexer. Dies verweist auf die Notwendigkeit einer didaktischen Ab-
schichtung von Informationen einerseits und Wissen andererseits. Informationen
sind im juristischen Studium etwa Definitionen und Grobsystematiken (etwa was
das Auffinden bestimmter Regelungsfelder betrifft, bspw. im Unterschied zwischen
Bauordnungs- und Bauplanungsrecht, von allgemeinem bürgerlichen Recht und
Schuldrecht usf.). Wissen ist demgegenüber etwa in Gestalt dogmatischer Struktu-
ren anzutreffen, in Meinungsstreitigkeiten, systematisch-teleologischen Argumen-
tationszusammenhängen oder theoretischen Hintergrundannahmen.

Schließlich richtet das Informationsdesign die Aufmerksamkeit auf den Medienbe-
nutzer. Usability und Ergonomie von Medien sind wichtige Punkte im Informati-
onsdesigndiskurs.18 Hier spiegelt sich auf medialer Ebene eine der Grundannah-
men des hochschuldidaktischen Diskurses, die gewöhnlich in die Formel des shifts
from teaching to learning gefasst wird und einen Perspektivenwechsel bezeichnet,
nach dem den Lehrenden eine Ermöglichungsfunktion im Hinblick auf die Lern-
prozesse der Lernenden zukommt.19 Konsequent fortgedacht, muss dieser Perspek-
tivenwechsel auch auf der Ebene der eingesetzten Medien stattfinden, denen nicht

16 S. aber etwa Henze, Bildmedien im juristischen Unterricht, passim; s. aus dem breiten Werk Klaus F.
Röhls zur visuellen Rechtskommunikation etwa dens., in: Dausendschön-Gay/Domke et al. (Hrsg.)
S. 281.

17 Lehrbezogene Rechtsvisualisierung ist mittlerweile bereits Gegenstand professioneller Dienstleistung
geworden, vgl. etwa die Arbeiten von Nicola Pridik unter www.npridik.de (15.2.2017).

18 S. etwa Burmester, in: Ebl/Reiterer et al. (Hrsg.), S. 175 ff.; ders., in: Weber (Hrsg.), S. 321 ff.
19 S. dazu etwa Wild, in: Brockmann/Dietrich et al. (Hrsg.), S. 39 (47 f.); Albrecht, in: Brockmann/

Dietrich et al. (Hrsg.), S. 81 (89 ff.).

ZDRW 1 | 2017 25

https://doi.org/10.5771/2196-7261-2017-1-22 - Generiert durch IP 216.73.216.27, am 10.03.2026, 11:44:46. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/2196-7261-2017-1-22


allein im rechtswissenschaftlichen Studium größte Bedeutung in allen Lehr-Lernset-
tings zukommt. Damit ist bereits die Grenze des Informationsdesigns zu Mediendi-
daktik bezeichnet, die das Informationsdesign auf den Lehr-Lernkontext wendet
und daher (auch) als pädagogisches Informationsdesign verstanden werden kann.

Mediendidaktik

Zu den gegenstandskonstituierenden Fundamenten einer juristischen Mediendi-
daktik gehört selbstverständlich auch die allgemeine Mediendidaktik. Sie ist,
nimmt man die einschlägige Literatur zur Hand, heute praktisch ausnahmslos be-
herrscht von der Didaktik neuer, das heißt also elektronischer Medien. Der Medi-
endidaktikdiskurs ist also ein E-Learning-Diskurs geworden.20 Die Didaktik kon-
ventioneller Medien, also vor allem der von umfangreicheren Textdokumenten,
seien sie gedruckt oder auch elektronisch verfügbar, spielt dabei in der allgemeinen
Diskussion eine nur untergeordnete Rolle. Das macht den Anschluss der juristi-
schen Mediendidaktik an den allgemeinen mediendidaktischen Diskurs selbstver-
ständlich nicht unmöglich, sondern nur einseitig, weil nach wie vor mehr oder we-
niger konventionelle Papier/Text-Medien das juristische Studium bestimmen. Inso-
fern es also um die didaktische Reflexion der medialen Wirklichkeit des Jurastudi-
ums geht, muss eine juristische Mediendidaktik sich stärker auf ältere Quellen be-
ziehen, von denen nicht wenige schuldidaktischer Provenienz sind.21

Im Kern geht es der Mediendidaktik um die Entwicklung fachlicher Kompetenzen
mit der Hilfe von Medien.22 Im Vordergrund steht dabei ein instrumentelles Ver-
ständnis von Medien als „Mittel zum Zweck“. Ausgehend von der starken schul-
pädagogischen Anbindung von Lehr-/Lernforschung und Didaktik war Mediendi-
daktik und ist sie bis heute stets auch im Zusammenhang mit Medienerziehung zu
verstehen.23 Der Erwerb fachlicher Kompetenzen mit und durch Medien setzt die
Kompetenz im Umgang mit diesen Medien voraus. So scheint, auf der Basis anek-
dotischer Evidenz geurteilt, die Recherchekompetenz der digital natives in Biblio-
theken und Datenbanken nicht notwendig mit der Digitalisierung der Alltagswelt
Schritt zu halten: Was Google auf Seite eins der Suchergebnisse nicht listet, gibt es
nicht. Recht verstanden wird eine Medienerziehung also Teil auch eines universitä-
ren Bemühens um Mediendidaktik sein, wie sie es im Übrigen auch seit jeher war.
Denn ob die Recherche händisch in Zettelkatalogen und auf Mikrofiches erfolgt
oder digital, macht keinen wesentlichen Unterschied. Wichtig ist allein, dass die
scheinbar ubiquitäre Verfügbarkeit von Informationen und Wissen die Kompetenz
zu deren Erschließbarkeit für Studierende nicht weniger dringend, sondern dringli-
cher macht. Darin zeigt sich die handlungsorientierte Perspektive, die die Medien-
didaktik typischerweise einnimmt. Daneben spielt die hier im Rahmen des Infor-

II.

20 S. etwa die weitgehende Gleichsetzung bei Dietrich, in: KritV 95 (2012), S. 217 (226).
21 Für eine historisch-theoretische Einordnung Schröder, Lehr- und Lernmittel in historischer Perspek-

tive, S. 67 ff., 89 ff.
22 Kerres, Mediendidaktik, S. 56.
23 Kerres, Mediendidaktik, S. 55 f.
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mationsdesigns schon angesprochene Gestaltungsperspektive natürlich eine noch
wichtigere Rolle als im generellen Informationsdesign.24 Mediendidaktisch ange-
messene Gestaltung muss etwa einen erkennbaren Aufforderungscharakter tragen,
um Lernprozesse anzuregen, die ja typischerweise Prozesse des Distanzlernens
sind, also solche, in denen der Lehrende nicht präsent ist.25

Mediendidaktik wählt dabei einen präskriptiv-pragmatischen Zugang, in dem auf
Bildungsherausforderungen „des Feldes“, also etwa der jeweiligen Fachdisziplin,
geantwortet wird, ohne dass wissenschaftliche Mediendidaktik damit mit Praxis in
eins fiele.26 Zugleich lassen sich andere Zugänge zu Themen der Bildungsforschung
identifizieren, etwa der empirisch-analytische, der auf Fragen der Lehrziele und der
Inhalte in Unterricht und Medien abstellt, sowie der normativ-reflexive, der nach
Wertbegründungen für Inhalte und ethisch-kommunikative Standards des Lehrens
fragt.27 Diese Perspektiven schlagen sich auch in den hier unter D. formulierten
Forschungsperspektiven nieder. Die Zugänge lassen sich selbstverständlich nicht
trennscharf scheiden, insbesondere in einer Disziplin wie der Rechtswissenschaft,
die als hochgradig normative Professionsdisziplin die Wertbegründungen ihres Ge-
genstandes kaum von den Gründen ihrer didaktischen Auswahlentscheidungen
trennen kann.

Allgemeine Hochschuldidaktik und Fachdidaktik

Während Informationsdesign und Mediendidaktik vorrangig aus der didaktischen
Mittel-Zweck-Relation die Mittel in den Vordergrund der Betrachtung stellen,
kann eine juristische Mediendidaktik aus den allgemeinen hochschuldidaktischen
Diskursen Informationen über didaktische Zwecke des Medieneinsatzes einerseits
und über den Ort und die Funktion des Medieneinsatzes in komplexen Lehr-Lern-
Settings andererseits beziehen.

Der allgemeine hochschuldidaktische Diskurs wird von einer Reihe grundlegender
Annahmen – educational beliefs – strukturiert, die sich in der Mehrzahl auf Er-
kenntnisse einer als „konstruktivistisch“ bezeichneten Didaktik der Erwachsenen-
bildung im Allgemeinen und der Hochschuldidaktik im Besonderen stützen.28 Die
Perspektive der konstruktivistischen Didaktik rückt nicht die Lehr-, sondern die
durch Lehre anzuregenden Lernvorgänge und das lernende Individuum in den Mit-
telpunkt und bringt dies gewöhnlich auf das Motto eines shifts from teaching to
learning29. Dem liegen rollen- und funktionstheoretische Annahmen zugrunde, de-
ren Realisierung durchaus weitreichende Konsequenzen für die konkrete Gestalt

III.

24 Zur Unterscheidung der Handlungs- und Gestaltungsdimension Kerres, Mediendidaktik, S. 58 f.
25 Kerres, Mediendidaktik, S. 59.
26 Zum Verhältnis Kerres, Mediendidaktik, S. 64.
27 Unterscheidung bei Klauer, in: Teaching und teacher education 1 (1985), S. 5 ff.
28 S. etwa Siebert, Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung, passim; Reich, Konstruktivisti-

sche Didaktik, passim; Rustemeyer, in: Gogolin/Kuper et al. (Hrsg.), S. 125 ff.; Dietrich, in: KritV
95 (2012), S. 217 (222 ff.).

29 In dieser Zeitschrift dazu etwa Reis, in: ZDRW 2013, S. 21 (26 ff.).
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der Hochschullehre hat. Zentral ist ein Rollenbild, in dem Dozierende Lernvorgän-
ge eher anregen, strukturieren und steuern, nicht aber lediglich „Stoff“ abbilden.30

Zugleich ist damit die Lernendenpersönlichkeit in anderer Weise und – wie man
kaum genug betonen kann – in anderer Verantwortlichkeit angesprochen. Lehre
nach Maßgabe der konstruktivistischen Didaktik erfreut sich daher nicht zwingend
uneingeschränkter Begeisterung bei Lernenden.

Wo sich Lehre aber – wie immer schon – nicht allein im Setting des Hörsaals ab-
spielt, sondern nach Grundsätzen angeleiteter Eigenarbeit der Lernenden selbst or-
ganisiert ist, entsteht das Bedürfnis nach Mittlern zwischen Lehrenden und Lernen-
den, also nach Medien. Insofern eröffnet die konstruktivistische Didaktik durch
die teilweise Entkopplung von Lehr- und Lerngeschehen den Raum für den Einsatz
von Medien in besonderer Weise.

Juristische Mediendidaktik ist Teil einer rechtswissenschaftlichen Fachdidaktik,
weil sie Fragen nach der Funktion und dem Einsatz von Medien auf die Verwen-
dungszusammenhänge rechtwissenschaftlicher Lehrsituationen wendet. Daher sind
etwa Spezifika einer konkreten Veranstaltungssituation sinnvoll in den einzusetzen-
den Medien zu verarbeiten. Medien einer Vorlesung mögen dabei andere Zielset-
zungen erfüllen als Medien in einer Übung, Arbeitsgemeinschaft oder im Repetito-
rium. Dies betrifft nicht allein die Art der Wissens- und Informationspräsentation
in den Medien, sondern auch die Involvierung der Studierenden und die Funktion
der Medien im Setting Lehrender-Lernender-Medium. Juristische Mediendidaktik
muss aber auch von den spezifischen Inhalten, vom Gegenstand, vom Stoff oder,
didaktisch differenzierter formuliert, von den juristischen Lernzielen affiziert sein.
Diese schwanken von Veranstaltungsformat zu Veranstaltungsformat erheblich. In
manchen Formaten dominiert die Vorstellung von Inhalten, in anderen ihre An-
wendung und Exploration und in wieder anderen die selbständigere Entwicklung
juristischer Wissens- und Kompetenzbestände. Dabei fällt, das ist wichtig zu sehen,
die Differenzierung der Lernziele zwar oft, aber nicht zwingend mit dem jeweiligen
Veranstaltungsformat zusammen. Deutlich wird dies etwa an universitären Repeti-
torien, in denen sich Vorstellung und Erschließung von gegebenen Wissensbestän-
den mit Anwendung, Exploration und Entwicklung mischen. Vom Standpunkt des
Informationsdesigns aus muss juristische Mediendidaktik mit dem Hiatus von
strengem Wirklichkeitsbezug der dogmatischen Fächer einerseits und der sprachli-
chen Rekonstruktion dieser Wirklichkeit in der Lehre andererseits produktiv um-
gehen.

Medien im juristischen Studium – eine Bestandsaufnahme

Das juristische Studium ist stark durch die Präsenz von Lehr- und Lernmedien ge-
prägt. Anders als das modische Narrativ des E-Learning nahelegt, ist die Wirklich-
keit in den juristischen Seminaren dabei nach wie vor von papiergebundenen, je-

C.

30 Zu einer Modellierung von Dozierendentypen Kember, A Reconceptualisation of the Research into
of University Academics’ conceptions of teaching, Learning and Instruction 7 (1993), S. 255 ff.
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denfalls aber textorientierten Medien beherrscht. Für einen ersten systematisieren-
den Zugriff eignet sich die Unterscheidung von juristischen Lehrmedien und Lern-
medien,31 die sich freilich zum Teil überschneiden.

Lehrmedien

Lehrmedien sind solche Medien, die von Lehrenden in einer aktuellen Lehr-/Lernsi-
tuation eingesetzt werden. Nimmt man die klassische juristische Vorlesung als Bei-
spiel, so tritt neben den Lehrvortrag der Lehrenden gegebenenfalls der Einsatz von
Visualisierungsmedien, die von der klassischen Tafelanschrift über Overhead-Foli-
en zu – wie mittlerweile häufig – Folienpräsentationen reichen. Nur selten werden
in der Rechtswissenschaft Realien – anders als in den Naturwissenschaften – Lehr-
mittel sein.32 In den Grenzbereich zu Lehrmedien und zur Veranstaltungsdidaktik
reicht der Einsatz von didaktischen Methoden, die Studierendenaktivität medien-
bezogen anregt (etwa durch die Aufforderung, einen Lösungsschritt auszuformulie-
ren, Argumente zu entwickeln und zu notieren, Personen- und Rechtsbeziehungs-
skizzen zu entwerfen usf.). Konzeptionell zielen Lehrmedien auf die Unterstützung,
Ergänzung und Erweiterung des Lehrgeschehens. Eine eigenständige Funktion ent-
falten sie dort, wo ihr Einsatz etwas leistet, das nicht substitutionsfähig ist, wenn
es etwa um das Festhalten wichtiger Merkposten geht, die im Verlauf der Veran-
staltung immer wieder in Bezug genommen werden, um die Visualisierung einer
Fallstruktur, eines Gesetzgebungs-, Verwaltungs- oder Gerichtsverfahrens usf.

Zu einer Konfusion von Lehrmedien und Lernmedien kommt es, wo die eingesetz-
ten Medien nicht (allein) auf den Lehrvorgang und seine Optimierung gerichtet
sind, sondern zugleich als Medien des individuellen studentischen Lernens konzi-
piert sind oder jedenfalls diesen Eindruck hervorrufen. Dies betrifft in der Wirk-
lichkeit der Lehre praktisch ausschließlich die Gestaltung von Folienpräsentatio-
nen, die in nicht wenigen Veranstaltungen zugleich Lehrmedium, Lernmedium und
Vorlesungsskript für die Lehrenden sind und als solche eingesetzt werden. Diese
Funktionsvermischung, so darf vermutet werden, trägt nicht eben zur Qualität der
Medien als didaktischen Instrumenten bei. Zugleich liegt in der Überziehung von
Lehrmedien hin zu Lernmedien auch die Gefahr einer Entwertung der Präsenzleh-
re, die dann in der Tat als substituierbar durch Folien erscheint. Die wissenschaftli-
che Profilierung der juristischen Mediendidaktik müsste hier – in enger Vernetzung
mit der allgemeinen Medien- und der Hochschuldidaktik – zu einer Funktionsab-
grenzung beitragen und die spezifischen Gestaltungskriterien für Lehrmedien ge-
nauer herausarbeiten. Dabei ist insbesondere auch das Zusammenspiel von Lehr-
und Lernmedien in den Blick zu nehmen.

I.

31 Unterscheidung etwa auch bei Schröder, Lehr- und Lernmittel in historischer Perspektive, S. 9 ff.;
Toman, Historische Belange und Funktionen von Medien im Unterricht, S. 54 f.

32 Zur Bedeutung von Realien als Lehrmitteln Schröder, Lehr- und Lernmittel in historischer Perspekti-
ve, S. 31 ff.
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Lernmedien

Die Zahl der unterschiedlichen Lernmedien, die im Kontext juristischer Studien-
gänge eingesetzt werden, ist groß. Sie lassen sich nach konzeptionellem Zuschnitt
einerseits, nach Herkunft aus Verlagen und Universitäten andererseits unterschei-
den.

Lehrbücher
Basisgröße der rechtswissenschaftlichen Ausbildungsliteratur ist das (große33 oder
„kleine“) Lehrbuch, das in Teilmaterien des Pflichtfachstoffes einführt und diesen
im Horizont der Staatsexamenserwartungen aufbereitet.34 Deckten Lehrbücher zu-
nächst den Kernbestand der dogmatischen Fächer ab, differenziert sich das Ver-
lagsangebot zunehmend aus und umfasst auch speziellere Angebote, wie sie vor al-
lem die juristischen Schwerpunktbereiche aufgreifen. In den dogmatischen Kernfä-
chern ist das Angebot vielfältig, so sind am Markt regelmäßig mehrere Lehrbücher
unterschiedlicher Fach-Verlage verfügbar, ergänzt durch Fallsammlungen und
Skripten von Repetitorien sowie „Lehrbuch-Skripten“ diverser kleinerer Verlage,
die sich auf Alternativliteratur zum professoral dominierten Lehrbuchmarkt spe-
zialisiert haben. Dabei verbreiten sich in den letzten Jahren neben den umfassende-
ren Lehrbüchern auch Einführungen, die den dargestellten Gegenstand noch weiter
reduzieren und vereinfachen. Die konzeptionelle Grundentscheidung, entlang derer
Lehrbücher dem Grundsatz nach geschieden werden können, ist die zwischen In-
duktion und Deduktion, also zwischen Fallbezug und konzeptioneller Darstellung.
Da der Fallbezug allgemein als didaktisch wertvoll und „zugänglich“ gilt, ver-
schwimmen die Grenzen zwischen den eher induktiv und den eher deduktiv orien-
tierten Werken: Diese nehmen mehr Fälle auf, jene sind – wollen sie „Vollständig-
keit“ gewährleisten – auf ausgreifende Darstellungen in den Fall-Lösungen mit di-
versen Einschüben, Ergänzungen und weiterführenden Hinweisen angewiesen, um
den Horizont des Falles überschreiten zu können. Prototyp einer solchen Verbin-
dung ist das im deutschen Rechtskreis nach wie vor eher unübliche Casebook.35

Ausbildungszeitschriften
Neben die Lehrbuch- und Fallsammlungsliteratur treten in zunehmender Fülle
Ausbildungszeitschriften.36 Neben den klassischen Vertretern dieses Genres, der
JURA, der JuS und der JA, existieren seit einigen Jahren universitär gebundene, zu-
meist von Studierenden und Mitarbeitern getragene regionale Ausbildungszeit-
schriften, deren Entwicklung man vordergründig als studentische Eigenaktivität
wird begrüßen können, die im didaktischen Hintergrund aber doch hochambiva-

II.

1.

2.

33 Mit Recht verweist Dauner-Lieb darauf, dass „große“ Lehrbücher sich vorrangig nicht an Studie-
rende, sondern die wissenschaftliche und professionelle Fachgemeinschaft wenden, s. Dauner-Lieb,
in: Griebel/Gröblinghoff (Hrsg.), S. 41 (53).

34 Zur didaktischen Bedeutung von Lehrbüchern und ihrer Erforschung Dauner-Lieb, in: Griebel/
Gröblinghoff (Hrsg.), S. 41 (52 ff.).

35 S. etwa Bumke/Voßkuhle, Casebook Verfassungsrecht, passim.
36 Dazu ebenfalls Dauner-Lieb, in: Griebel/Gröblinghoff (Hrsg.), S. 55.
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lent sind, weil sie eine bestimmte, und bei Studierenden eben regelmäßig noch un-
reflektierte Art des rechtswissenschaftlichen Arbeitens und Denkens perpetuieren
und propagieren.37

Einen editorisch neuen Weg beschreitet die ZJS, die als Online-Ressource frei ver-
fügbar ist und seit neun Jahren ein professoral editiertes und redaktioniertes Ange-
bot an Studierende macht (und darin an die vorbildgebende strafrechtliche ZIS an-
gelehnt ist).

Das Bemerkenswerte an juristischen Ausbildungszeitschriften ist, dass jedenfalls
die in ihnen publizierten Aufsätze oft auch in der Praxis und bis hinein in die bun-
desverfassungsgerichtliche Rechtsprechung als satisfaktionsfähige Nachweisquellen
gelten. Darin kommt zunächst einmal die besondere Nähe zur Rechtspraxis zum
Ausdruck, die das juristische Studium heute prägt. Grundlagen spielen dort – also
in Studium und Ausbildungsliteratur – nur eine randständige Rolle. Zugleich weist
dieser Umstand auch darauf hin, dass darüber, welche Fragen als spezifisch ausbil-
dungsrelevant zu gelten haben und in welcher Tiefe, im Fach ein breiter Konsens
nicht besteht. So verschwimmen die Grenzen zwischen dem Durchdringungsgrad
von Rechtsfragen in Ausbildungszeitschriften einerseits und den Zeitschriften der
Fachverlage für die juristische Fachgemeinschaft andererseits.

Im Grundsatz ähneln sich die Zeitschriften stark, neben Aufsätzen und Urteilsbe-
sprechungen werden Fall-Lösungen und Rezensionen gebracht, ganz überwiegend
für das Referendarexamen. Die JURA pflegt seit langer Zeit ein Karteikartensys-
tem zu wichtiger Rechtsprechung. Neue Beitragsformate werden von den Zeit-
schriften selten entwickelt (eine Ausnahme ist insofern etwa die „Grundwissen“-
Reihe in der JuS, die in verdichteter und verknappter Form eben Grundwissen zu
bestimmten Rechtsinstituten vermittelt). Die relative Formattreue juristischer Aus-
bildungszeitschriften zeugt dabei einerseits von den fortdauernd ähnlichen Bedürf-
nissen der Studierenden, andererseits aber auch davon, dass über die Art, wie
Recht medial aufbereitet wird, offenbar kein produktiver Diskurs besteht, der sich
in der Innovationskraft von Beitragsformaten niederschlüge.

Universitär generierte Lernmedien
Es ist ein allgemein bekannter, freilich aber selten oder je thematisierter Befund: An
allen juristischen Lehrstühlen zusammen arbeiten Heerscharen (habilitierter, pro-
movierter, examinierter und studentischer) Mitarbeiter daran, eine ganze Flut von
Material zu generieren: Gliederungen, Literaturübersichten, Skripten und Fall-Lö-
sungen, Powerpoint-Folien und Rechtsprechungsübersichten, Glossare und Defini-
tionskonvolute – und all das angesichts eines überreichen Bestandes an Literatur,
der von Seiten der Verlage bereitgestellt wird und hier schon im Überblick erörtert
wurde. Der volkswirtschaftliche Ressourcenaufwand dieser Arbeit, dies kann man
gefahrlos vermuten, würde staunen machen, ließe er sich beziffern. Was und wie

3.

37 Zu Entwicklung von Kognitionsstilen als Herausforderung der juristischen Lehre Krüper, in: Brock-
mann/Pilniok (Hrsg.), S. 274 (284 ff.).
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dort produziert wird, wird selten zum Gegenstand der bewussten Reflexion. Im
Sinne der Übernahme eingeübter Muster wird man davon ausgehen können, dass
die Selektions- und Gestaltungsentscheidungen, die mit der Produktion dieser Me-
dien einhergehen, sich vor allem am Grundsatz „bekannt und bewährt“ orientie-
ren und es so zu einer Reproduktion tradierter Formate kommt, ohne deren Sinn-
haftigkeit und insbesondere die mit ihnen verfolgten Ziele weiter zu reflektieren.
Hinzu kommt, dass die solchermaßen produzierten Medien nur selten etwas genu-
in Anderes bereitstellen als das, was ohnehin dutzendfach in Lehrbüchern, Fall-
sammlungen oder Online-Ressourcen bereitgestellt wird; es sind zumeist Varianten
mehr oder minder klassischer Entscheidungen der obersten Gerichte, herunterge-
brochen auf die universitäre Fall-Lösung, Aufbauschemata und Textbausteine für
standardisierte Prüfungen usf. Eine Kultur echter Verzahnung der spezifischen Vor-
lesung oder des spezifischen Seminars mit spezifischen Lernmaterialien ist selten
anzutreffen.

Fragestellungen juristischer Mediendidaktik: Die Fachperspektive

Diese bloß kursorische Übersicht über die Referenzrahmen einer juristischen Medi-
endidaktik und ihre realen Bezugspunkte lässt bereits erkennen, dass der Reflexi-
ons- und Forschungsbedarf einer spezifisch juristisch orientierten Mediendidaktik
groß ist. Will sie sich als wissenschaftlicher Subdiskurs der juristischen Fachdidak-
tik und als Subsubdiskurs der allgemeinen Hochschul- und Mediendidaktik eta-
blieren, bedarf sie eines Forschungsprogramms. Verschiedene Fragen drängen sich
dabei auf, von denen manche spezifisch rechtswissenschaftlicher Natur sind, ande-
re hingegen generelle hochschuldidaktische Grundprobleme ansprechen. Einige
wenige dieser Fragen sollen hier kurz skizziert werden.

Funktionen von Präsenzlehre
Präsenzlehre ist nicht das Gegenteil von, sondern Teil mediengestützter Lehre,
denn sie vertraut auf das Medium der Oration und des Dialogs. Allerdings gerät
sie unter den Druck einer E-Learning-Euphorie, die über die Freude über die neuen
Möglichkeiten das Kind mit dem Bade ausschütten will. Der Ars legendi-Preisträ-
ger 2015, der Anglist Jürgen Handke von der Universität Marburg, hat deutlich
darauf hingewiesen, dass die bloße Anreicherung der Lehre mit digitalen Medien
bzw. digitaler Medienbereitstellung, kaum Mehrwerte, vielleicht sogar Minderwer-
te produziert. Die Entkopplung von Lernraum und Lernzeit von der Präsenzveran-
staltung, als Autonomisierung der Studierenden gefeiert, ist in gewissen Grenzen
sicher ein Fortschritt. Zugleich ist die bisweilen anzutreffende Euphorie über diese
Entkopplung ein Zeugnis eines merkwürdigen Selbstzweifels der Universität am
klassischen Zentrum ihrer Bildungsarbeit, nämlich der face-to-face-Kommunikati-
on von Lehrenden und Lernenden, also der Vorlesung und dem Seminar. Mögli-
cherweise sind diese Selbstzweifel durch die Erkenntnis gespeist, dass das Format
Vorlesung in der Praxis des universitären Alltags bisweilen hinter seinen Möglich-
keiten zurückbleibt – was nicht so sein müsste – und insofern auch leicht substitu-

D.

1.
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ierbar erscheint. Dass diese Selbstzweifel auf fruchtbaren Boden fallen, mag aber
auch damit zu tun haben, dass Lehrende in der Rechtswissenschaft selbst zu oft in
die Rolle eines Stoffrepetitors gedrängt werden oder sich begeben. Anspruchsvolle-
ren didaktischen Kosten-Nutzen-Erwägungen hält die professorale Stoffrepetition
dabei jedenfalls nicht stand. Mediendidaktik muss daher eine integrative Perspekti-
ve einnehmen, die sich über Leistungsmöglichkeiten und -grenzen der Präsenzlehre
als personal gesteuertem Lernsetting Rechenschaft ablegt. Dies mag mutmaßlich
mit einigen unangenehmen Erkenntnissen einhergehen und auch unangenehme
Folgen zeitigen, was etwa gesteigerte Erwartungen an die Studierenden betrifft.
Aber: Nur wer eine Vorstellung von der Funktion gemeinsamen Lernens hat, kann
eine sinnvolle Vorstellung von der Funktion individuell gesteuerten Lernens, auch
und mit Hilfe von elektronischen Medien haben.

Lernzielorientierung
Der reflektierte, über bloße Anreicherung hinausgehende Einsatz von Medien muss
sich Rechenschaft ablegen über Lehr- und Lernziele und Lernkontexte des juristi-
schen Studiums.38 Fragestellungen einer juristischen Medien(fach)didaktik müssen
daher sein: Wie ist der dem Fach eingeschriebene Theorie/Praxis-Bias39 in Ausbil-
dungsmedien zu verarbeiten? Was sind methodisch-handwerkliche Aspekte der
Rechtsanwendung, die im Jurastudium auf dem Programm stehen, was sind im en-
geren Sinne wissenschaftliche Ziele, was sind – in der Terminologie der Bloom-
schen Lernzieltaxonomie40 – affektive Lernziele etwa einer Ethik und Wertgebun-
denheit des Rechts und seiner Anwendung? Wo werden diese Lernziele wie reali-
siert, welche von ihnen benötigen die persönliche Kommunikation zwischen Leh-
renden und Lernenden und welche lassen sich mit Hilfe von gezieltem Medienein-
satz erreichen?

In diesem Zusammenhang muss eine fundierte juristische Mediendidaktik auch an
eines der zentralen Tabus der allgemeinen Hochschuldidaktik rühren: Diese leidet
an ihrer schulpädagogischen Herkunft, die ihr in ihrer teils kindischen Begrifflich-
keit nicht nur ein massives Marketingproblem beschert, sondern sie auch sprachlos
sein lässt gegenüber Grenzen des rein konstruktivistischen Lernverständnisses. Wer
vor der Aufgabe steht, den Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Rechts in einem kur-
zen Sommersemester mit Studierenden zu behandeln, wer die gleiche Aufgabe im
Staatsorganisationsrecht hat, hat ein Problem: Denn selbst die Fülle eines frastisch
reduzierten Stoffes erlaubt nicht, jedes Problem konstruktivistisch zu entwickeln,
wie es die reine didaktische Lehre verlangt. Die Kombination aus gesetzlich vorge-
gebener Stoff-Fülle einerseits und der scharfen Normativität des positiven Rechts
selbst strahlt insofern auf seine Lehre zurück. Eine Reflexion über die Funktion
strategisch eingesetzter Medien kann dabei helfen, einen Ausgleich zwischen di-

2.

38 Zur Bedeutung von Lernzielorientierung am Beispiel des Staatsorganisationsrechts Musumeci, in:
Krüper/Pilniok (Hrsg.), S. 84 ff.

39 Dazu erhellend jetzt Bleckmann, in: KJ 49 (2016), S. 305 (306).
40 S. dazu etwa Reis, in: ZDRW 2013, S. 21 ff. (26 ff.).
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daktischem Anspruch und universitärer Lehrwirklichkeit zu schaffen. Dann muss
der Medieneinsatz aber eher komplementär und substitutiv stattfinden und nicht
schier additiv, wie dies aber nicht selten gerade auch von Studierenden erwartet
wird.

Funktionen und Wirkungen der Gestaltung juristischer Lehrmedien
Wenn es richtig ist, dass ein erheblicher Aufwand in die Erstellung von Lernmedien
durch die einzelnen Lehrenden fließt und deren Zielsetzung nicht hinreichend re-
flektiert ist, wird ein weiteres Feld mediendidaktischer Reflexion erkennbar. Denn
die Frage nach der Zielrichtung der eingesetzten Medien lässt sich weiter präzisie-
ren und differenzieren, nämlich nach den manifesten und latenten Funktionen von
Lernmedien. Während manifeste Funktionen zumeist gewillkürte Funktionen sind,
sind latente Funktionen nicht zwingend, aber doch regelmäßig, unbewusst erfüllte
Funktionen, etwa solche der Sozialisation (anschlussfähig ist diese Differenzierung
des Funktionsbegriffs im didaktischen Diskurs an den Begriff des „hidden curricu-
lum“).

Ausgehend von dieser Unterscheidung zeigt sich, dass die Funktionen der einge-
setzten Medien nicht selten ohne Not auf wenige manifeste und zumeist nicht un-
bedingt anspruchsvolle Funktionen reduziert werden. Es dominiert nämlich – in
unterschiedlicher Aufbereitung – die (gewissermaßen lexikalisch sich verstehende)
Informationsbereitstellungsfunktion. Definitionen und dogmatische Figuren wer-
den in Skripten, Fällen oder Übersichten präsentiert mit der Erwartung, dass Stu-
dierende sie „lernen“, und das heißt nicht selten: auswendig lernen. Nun ist eine
rechtswissenschaftliche Ausbildung ohne einen sehr soliden Bestand an reprodukti-
onsfähigem Wissen nicht zu machen, Recht und Rechtsdogmatik leben unter ande-
rem von einem festen Begriffssystem, Begriffswissen ist also essentiell. Daraus soll-
te indes nicht der Schluss gezogen werden, dass Lernmedien auf eine Informations-
bereitstellung reduziert werden müssten, vielmehr ist der Aufforderungscharakter
von Lernmaterialien stärker zu betonen und in den juristischen Kontext zu über-
setzen.

Eine Forschungsfrage juristischer Mediendidaktik läge daher etwa darin, das Ver-
hältnis von Reproduktionswissen – von schierer Information – zur Präsenzlehre
und zum sonstigen Eigenstudium näher zu untersuchen. Werden Informationen
bloß gesammelt und präsentiert? Werden sie strukturiert und gewichtet? Regen sie
zur Auseinandersetzung an oder suggerieren sie die Notwendigkeit bloßen Aus-
wendiglernens? Und vor allem: In welchem Verhältnis stehen sie zu den Lernzielen
des Studiums? Werden sie für die Studierenden etwa in einem methodischen Sinne
handlungs- und argumentationsrelevant? Bedienen die Materialien ein Lernen am
Beispiel oder fördern sie nur das Lernen des Beispiels?

Konkreter lassen sich dabei die verschiedenen Arten von Lehrmedien in den Blick
nehmen, also etwa Lehrbücher einerseits und universitär generiertes Material an-

3.
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dererseits, wobei es dabei – denkt man an Fall-Lösungsbücher und Fall-Lösungen
von Lehrenden – erhebliche Überscheidungen gibt.

Lehrbücher
Angesichts der erheblichen Menge an Ausbildungsliteratur, die im rechtswissen-
schaftlichen Feld produziert wird, nimmt es Wunder, wie wenig die Gestaltung die-
ser Literatur Gegenstand fachdidaktischer Reflexion ist. Gestaltungsfragen bilden
den Kern mediendidaktischer Überlegungen, die einerseits an grundlegenden päda-
gogisch-psychologischen Fragestellungen zu orientieren sind, andererseits aber
auch an fachlichen Erfordernissen. Fachlich ist dabei zuerst und vor allem die Aus-
wahl des Stoffes, der lehrbuchartig aufbereitet werden soll. Dies setzt die Erfassung
seines Propriums voraus. Dabei steht die Literatur- wie die Lehrveranstaltungsge-
staltung vor dem Dilemma, dass implizit stets mit der Erwartung der Vollständig-
keit, das heißt: Examensvollständigkeit, operiert wird, ohne dass diese Vollständig-
keit je zu erreichen wäre. Hilfreicher wäre es, Auswahlentscheidungen explizit zu
machen und den Charakter eines Lehrbuches als Annäherung an den Gegenstand
deutlicher zu machen, was im Übrigen auch eine Aufwertung methodischer Aspek-
te mit sich brächte.

Wesentlicher für die Gestaltung von Ausbildungsliteratur dürfte aber die Erkennt-
nis sein, dass die Lehre eines Gegenstandes nicht ausschließlich seiner inneren Sys-
tematik folgen muss. Das erscheint vom fachwissenschaftlichen Standpunkt aus ir-
ritierend, wird aber einleuchtend, wenn man sich die Prämissen klarmacht, mit de-
nen eine „nur systematische“ Vermittlung arbeitet: Ihr liegt nämlich die Vorstel-
lung einer „copy and paste“-Pädagogik zugrunde, nach der die systematisch richti-
ge Abbildung des Gegenstandes durch den Lehrenden die notwendige und hinrei-
chende Bedingung des Lernens ist – klassisch geworden ist das Bild des Nürnberger
Trichters. Diese Perspektive verwechselt aber das Ergebnis des Lernprozesses mit
dem Lernprozess selbst. Das bedeutet nicht, dass nicht gerade die Lehre anhand
der Fachsystematik lernförderlich sein kann; entscheidend ist aber die Einsicht in
den Umstand, dass sie es eben nicht immer sein muss. Gilt dies in einem hohen
Maß für die klassische Vorlesung – weil gerade sie die anderen, persönlich von
Lehrenden „beglaubigten“ Zugänge leisten kann –, so kann auch die lehrbucharti-
ge Darstellung eines Rechtsgebietes sich an Kriterien der Zugänglichkeit und Lern-
barkeit orientieren.

Früh schon hat Barbara Dauner-Lieb auf die fachdidaktische Relevanz von Lehr-
büchern als wesentlichem Teil des juristischen Lehr-Lern-Settings hingewiesen und
letztlich mediendidaktische Forschungsfragen benannt.41 Eine mediendidaktische
Auseinandersetzung mit Lehrbüchern könnte dabei etwa die Rolle von Methoden-
kompetenzen in Lehrbüchern untersuchen, die Relevanz von Grundlagenfragen in
der Lehrbuchliteratur, also etwa die Thematisierung historischer, politischer oder
ökonomischer Kontexte. Von Interesse ist daneben auch die Verarbeitung und der

a.

41 Dauner-Lieb, in: Griebel/Gröblinghoff (Hrsg.), S. 41 (52 ff.).
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Stellenwert von Praxis in Lehrbuchliteratur, insbesondere das Verhältnis zu oberge-
richtlicher Rechtsprechung. Schließlich mag – für Lehrende wie für Lernende –
eine Untersuchung Frucht tragen, die Lehrbücher und ‚kommerzielle’ Skripten mit-
einander vergleicht und die den – tatsächlichen oder vermeintlichen – Vorsprung
von Skripten vor Lehrbüchern empirisch erforscht und bewertet.42

Lehrmediengestaltung
Gestaltungsfragen stellen sich indes nicht allein für Lehrbuchliteratur, die durch
teils jahrzehntelange Verlagserfahrung pfadabhängig vorgeprägt ist, sondern auch
für alle anderen Medien, seien es Beiträge in Ausbildungszeitschriften, seien es Ma-
terialien, die durch Lehrende generiert und in einer Veranstaltung zur Verfügung
gestellt werden. Hier soll es beispielhaft um die verbreiteten und von Studierenden
eingeforderten Lösungsskizzen von Fällen gehen:

Es ist ein Mantra der fallorientierten Juristenausbildung, es ‚komme auf das Ergeb-
nis nicht an’, sondern auf die Argumentation, die das Ergebnis produziert. Und
doch nehmen Studierende sehr schnell eine ergebnisorientierte Perspektive auf Fäl-
le ein und üben sich eher in der Reproduktion der Ergebnisse, als in der Anwen-
dung von Argumentation auf neue Fälle. Erstaunen kann dies nicht: Fall-Lösun-
gen, die – auf vielen Seiten ausgeschrieben – ein Ergebnis als notwendig und folge-
richtig präsentieren, transportieren natürlich die Botschaft, dass es auf das konkre-
te Ergebnis ankomme, zumal, wenn dieses Ergebnis noch autoritativ mit Nachwei-
sen aus höchstrichterlicher Rechtsprechung ergänzt wird. Hier offenbart sich eine
fehlerhafte Steuerung: Was mit Fall-Lösungspraxis geübt werden soll, ist die Her-
stellung juristischer Entscheidung, was aber in ausformulierten Lösungen präsen-
tiert wird, ist die Darstellung einer juristischen Entscheidung, die Sachverhaltsbe-
wertungen, Auslegungsentscheidungen und normative Wertentscheidungen bereits
getroffen und einander sinnstiftend zugeordnet hat. Die gerichtliche Praxis – ge-
schützt hinter dem Schleier des Beratungsgeheimnisses – ‚lebt’ von der Verwi-
schung der Unterscheidung von Herstellung und Darstellung, weil sie aus Funktio-
nalitätsgründen das ausgeworfene Ergebnis als zwingend und folgerichtig darstel-
len muss.43 Argumentative Schwächen und Alternativen, andere Interpretationen
des Sachverhalts oder der angewandten Norm werden, wenn überhaupt, margina-
lisiert, um die Akzeptabilität des Urteilsspruchs zu steigern. Was für die Praxis
richtig und wichtig ist, gilt aber für das Studium nicht in gleicher Weise. Denn um
eine juristische Fall-Lösung nach den Regeln der Kunst darstellen zu können, muss
sie zunächst ebenso kunstgerecht hergestellt werden. Die bei Studierenden anzu-
treffende und vielfach beklagte Ergebnisorientierung und Methodenvergessenheit
bei der Lösung von Fällen mag also auch durch die Verwechselung von Herstel-
lung und Darstellung in der juristischen Fall-Lösungsgestaltung bedingt sein. Eine
juristische Mediendidaktik kann und muss sich diesen Fragen zuwenden. Dabei
muss es darum gehen, gerade in den geschriebenen Materialien das Recht nicht –

b.

42 Insgesamt dazu Dauner-Lieb, in: Griebel/Gröblinghoff (Hrsg.), S. 41 (52 ff.).
43 S. dazu etwa Krüper, in: ders. (Hrsg.), S. 288.

36 Krüper | Juristische Mediendidaktik

https://doi.org/10.5771/2196-7261-2017-1-22 - Generiert durch IP 216.73.216.27, am 10.03.2026, 11:44:46. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/2196-7261-2017-1-22


jedenfalls nicht allein – als ein System sicherer Regeln zu präsentieren, sondern als
Regelsystem mit hohen Unschärfen. Erst diese Eigenschaft ist es, die sein Studium
als akademisches Studium voraussetzt.44

Lehrmedien und Rechtskritik
Jüngst hat Frank Bleckmann das Programm einer kritischen Rechtsdidaktik ent-
worfen und dabei auf das Fehlen von Lehrmaterialien hingewiesen, die einen kriti-
schen Umgang mit Recht ermöglichen.45 Er weist damit auf einen Umstand hin,
den die unter Examensdruck stehende Ausbildungspraxis in der Rechtswissen-
schaft hinzunehmen, wenn schon nicht willens, so aber doch gezwungen ist:
Rechtslehre an den Universitäten – und vielleicht erst recht an den nominell noch
stärker auf berufliche Verwertbarkeit zielenden Fachhochschulen – ist eine rechts-
systemstabilisierende Lehre, die letztlich auf die Produktion versierter Rechtsinge-
nieure zielt, die sich im System des Rechts sicher bewegen und es durch die Repro-
duktion kunstgerechter Entscheidungen in vorgegebenen Mustern in der Art eines
perpetuum mobile immer wieder stabilisieren. Mediendidaktischer Inbegriff dessen
ist die „Lösungsskizze“, deren nur scheinbar bescheidene Selbstbeschreibung als
„Skizze“ – wie hier schon erörtert – ihren enormen normativen Direktionsimpuls
nur mühsam verschleiert.46 Eine Mediendidaktik der Rechtswissenschaft sollte sich
daher auch mit der Frage befassen, welche Rolle die eingesetzten Medien spielen
können, um die eingetretenen Pfade der auf schiere Rechtsanwendung orientierten
Rechtslehre zu verlassen und andere Zugänge, alternative Deutungen des Rechts
oder seine Grundlagen sinnvoll medial zu thematisieren. Hier berührt die Medien-
didaktik zusammen mit der allgemeinen rechtswissenschaftlichen Fachdidaktik
grundlegende ethische Fragestellungen nicht nur der Rechtswissenschaft, sondern
des Rechts insgesamt.

Ausblick

Es zeigt sich, dass juristische Mediendidaktik nach dem gegenwärtigen Stand des
Diskurses vor allem ihre Bezüge zur allgemeinen rechtswissenschaftlichen Fachdi-
daktik bearbeiten muss: Funktionen von Lehrveranstaltungen, Lernziel- und Kom-
petenzsteuerung der Präsenzlehre und der Online-Lehre, aber auch grundsätzliche
Fragen nach den Zielen juristischer Ausbildung insgesamt – Professions- oder Wis-
senschaftsdisziplin? – haben bestimmenden Einfluss auf Fragen der Mediendidak-
tik. Das Plädoyer für eine systematische Beschäftigung mit mediendidaktischen
Fragen ist also nicht in letzter Konsequenz ein Plädoyer für die stärkere fachdidak-
tische Ausbuchstabierung hochschuldidaktischer Grundkonzepte – gegebenenfalls
auch ihrer Fortschreibung und Überwindung. Zugleich sollten medienfachdidakti-

c.

E.

44 Zuvor schon bei Brockmann/Krüper, Juristen lernen nur noch das Beispiel auswendig, http://www.z
eit.de/studium/2015-08/juristenausbildung-jurastudium-lernziele-professoren-studierende
(15.2.2017).

45 Bleckmann, in: KJ 49 (2016), S. 305 ff.
46 Dazu etwa Krüper, in: Brockmann/Pilniok (Hrsg.), S. 274 (280).
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sche Fragen auch an und für sich eine größere Rolle spielen, weil die immense Flut
an Lehr- und Lernmedien in der Rechtswissenschaft zu einem nicht geringen Teil
durch Zufälligkeiten gelenkt und ihre Generierung nicht hinreichend fachdidak-
tisch reflektiert ist.
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